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Relevante Extrakte aus Webinaren des VDI/VDE-IT und des StMWi  

für das Cluster Industrielle Biotechnologie  

und für Partner von ZIM-Innovationsnetzwerken der IBB Netzwerk GmbH  

 

Hinsichtlich AGVO (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung1) ist für Projektpartner, die 

einen ZIM-Förderantrag stellen möchten, folgendes relevant:  
 

• Gilt für alle Bewilligungen ab 01.01.2024 rückwirkend! Und bis zum 31.12.2030. 
 

I. GEMEINKOSTEN 

• Die Pauschalierung der Gemeinkosten von KMUs, die einen F&E-Förderantrag bei 

ZIM stellen möchten, verläuft nicht wie früher mit 100% Aufschlag auf die Personal-

kosten, sondern wie hier ausgeführt:  

• Neue Anlage 6.4a: 

 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/summary/general-block-exemption-regulation.html: Die 
AGVO soll es den Regierungen der EU-Länder ermöglichen, einem breiteren Spektrum von Unter-
nehmen höhere Beträge an öffentlichen Geldern zukommen zu lassen, ohne dass vorab die Geneh-
migung der Europäischen Kommission eingeholt werden muss. 
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/allgemeine-gruppenfrei-
stellungsverordnung-agvo.html: Die AGVO regelt, dass bestimmte staatliche Fördermaßnahmen von 
den Mitgliedstaaten („mangels Wettbewerbsverfälschung/Handelsbeeinträchtigung“) ohne weitere 
Genehmigung durch die Europäische Kommission umgesetzt werden können. Die Regelung ist 
selbst kein Förderprogramm. 

https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/summary/general-block-exemption-regulation.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/allgemeine-gruppenfreistellungsverordnung-agvo.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/allgemeine-gruppenfreistellungsverordnung-agvo.html
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➢ Werte in die „weißen“ Kästen werden vom Programm automatisch von den ande-

ren Anlagen übernommen.  

➢ Die Kästen in hellvioletter Farbe sind vom Antragsteller auszufüllen: Alle Kosten 

müssen immer in Zusammenhang mit dem Projekt stehen und anteilig zum Pro-

jektaufwand berechnet werden. Wenn also z. B. ein Arbeitsgerät „nur“ zu 60% 

seiner Betriebszeit fürs Projekt eingesetzt wird, sollen auch nur 60% seiner (An-

schaffungs-/Betriebs)Kosten hier eingetragen werden.  

➢ Zuviel gezahlte Mittel müssen nach Ende des Projekts (insbesondere nach einer 

Prüfung) erstattet werden. Zu wenig beantragte Mittel können nicht mehr aufge-

stockt werden. Daher sollte man großzügig kalkulieren, aber natürlich vermeiden, 

dass man größere Beträge zurückzahlen muss. 
 

Detailansichten:  
 

 
➢ Der Wert im Kasten der 1. Zeile, in dem jetzt 0 steht, wird automatisch von der 

Anlage 6.2 übernommen. Dieser Wert entspricht dem prozentualen Anteil der Ar-

beitNEHMER-Bruttogehälter, der für das Projekt eingesetzt wird.  

➢ Personalzusatzkosten sind z.B. die Differenz zwischen ArbeitGEBERbrutto und 

ArbeitNEHMERbrutto, Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall oder im Urlaub. Also 

im Zusammenhang mit dem Projekt stehende Lohnkosten, die nicht durch Zeile 1 

abgedeckt sind. 

➢ Weiterbildungskosten sind Schulungen und Qualifizierungen, die im Zusammen-

hang mit dem Projekt entstehen. 

➢ Steigerung der Personalkosten: Hier sind voraussichtliche Gehaltssteigerungen 

zu berücksichtigen (z.B. Gehaltserhöhungen, Höherstufungen etc.). 
 

 
➢ Es können nur Geräte geltend gemacht werden, die in Zusammenhang mit dem 

Projekt genutzt werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, ob die Geräte bereits ab-

geschrieben sind, dann können sie nicht mehr angesetzt werden. Bei „Geringfü-

gige Wirtschaftsgüter“ können keine Verbrauchsmaterialien geltend gemacht wer-

den. Verbrauchsmaterialien werden durch den Overhead von 20% abgegolten (s. 

unten unter e)). Hier sollen kleinere Anschaffungen eingetragen werden z.B. Lap-

tops, Software etc. 
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➢ „Gebäudemieten“: Damit ist die Nettokaltmiete2 gemeint; Es können z.B. die 

Quadratmeter berechnet werden, die für das Projekt genutzt werden (Mitarbei-

tende, Laborflächen, …), und dann anteilig als Nettokaltmiete geltend gemacht 

werden.   

➢ Betriebs- und Nebenkosten, wie Heizung etc., werden hierbei nicht berücksich-

tigt, sondern pauschal unter e) erfasst. 
 

 
➢ Der Wert im Kasten der 1. Zeile, in dem jetzt nichts steht, wird automatisch von 

der Anlage 6.3 a-c) übernommen. 
 

 
➢ Die „zusätzlichen Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten“, in der jetzt 0 

steht, werden pauschal, als 20% der Summe ALLER Kosten berücksichtigt, die in 

a) bis d), also weiße UND hellviolette Kästen, angegeben wurden. Dieser Wert 

wird vom Programm automatisch errechnet und eingesetzt.   
 

 
➢ Die Summe der übrigen, projektbezogenen Kosten setzt sich also zusammen:  

- aus den Werten in den Kästen in hellvioletter Farbe; 

- PLUS den (pauschalierten) Wert von e). 

Dieser Wert wird vom Programm automatisch errechnet und eingesetzt.  

➢ Die Summe der so errechneten übrigen, projektbezogenen Kosten darf NICHT 

100% der Personalkosten lt. Anlage 6.2 übersteigen. Falls dieser Wert doch 

100% der Personalkosten lt. Anlage 6.2 übersteigt, erscheint eine Fehlermel-

dung, oder der Eintrag wird blockiert.   

• Die Pauschalierung der Gemeinkosten für akademische Institute (die also per De-

finition nur Forschung betreiben) wird nach wie vor mit 85% Aufschlag auf die Per-

sonalkosten durchgeführt.  

  

 
2 Nettokaltmiete: Die Nettokaltmiete umfasst die reinen Mietkosten für eine Immobilie. Betriebs- und 
Nebenkosten werden hierbei nicht berücksichtigt. 
Die Bruttokaltmiete wird berechnet, indem die Nettokaltmiete mit den kalten Betriebskosten addiert 
werden, falls diese nicht im Mietvertrag mit einbezogen sind.  
Die Bruttomiete beinhaltet hingegen jegliche Nebenkosten, also inkl. Heizkosten. 

https://www.homeday.de/de/immobilienlexikon/nettokaltmiete/?utm_medium=SEM&utm_content=18884088217&utm_term&utm_source=google&utm_campaign=Homeday_Generic_DE-%5BPerf_Max%5D&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAi6uvBhADEiwAWiyRdhep5bsLN4-KMrTd5nWhj_p5sQ_GzwP9LP_lXq4z3APAkYodWKxPDBoCL1MQAvD_BwE


Seite 4 von 6 

 

II. VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT 

• Es gilt eine Veröffentlichungspflicht:  
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III. ÄNDERUNGEN ZU DEN DE-MINIMIS-REGELUNGEN3 

Hinsichtlich De-minimis ist „für uns“ relevant:  

• Erhöhung des Gesamtbetrages auf 300.000 (statt 200.000) Euro alle drei Jahre, also 

auch überlappend:4  

 
Die neue Regelung gilt ab dem 01.01.2024. Diese muss spätestens zum 30.06.2024 

in Nationalrecht umgesetzt werden.  

Erklärung des StMWi: Die neue De-minimis-Verordnung ist regelmäßig seit dem 

1.1.2024 anzuwenden. Die Übergangsfrist ergibt sich aus der vorherigen Verordnung 

und betrifft nur Beihilferegelungen (= Förderprogramme). Diese müssen bis spätes-

tens 30.06.2024 umgestellt sein.  

Das alles betrifft jedoch die IBB nicht. Seit der Umstellung auf Förderung von nicht-

wirtschaftlichen Aktivitäten dürfte es nur noch höchst ausnahmsweise zu De-minimis-

Förderungen der IBB kommen. 

• „Rollierende“ Jahre: Keine Kalenderjahre; das „Jahr“ fängt mit der Bewilligung der 

De-minimis-Erklärung an.  

Es gab beim StMWi-Webinar diese Folie, die wir nichtganz verstanden haben: 

 

 
Nach Besprechung mit dem Projektträger gilt:  

- Für die Erfassung der zurückliegenden drei Jahre soll der Antragsteller den 

Tag der Antragstellung eintragen, z. B. 1. Mai 2024. 

- Wenn die Bewilligung dann z. B. am 1. Juli 2024 kommt, gilt eben das Datum 

der Bewilligung, das heißt es werden die drei zurückliegenden Jahre ab dem 

1. Juli 2024 erfasst, also der Zeitraum geht zurück bis zu 1. Juli 2021.  

 
3 Neue De-minimis-Verordnung als auch neue DAWI-De-minimis Verordnung (DAWI: Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) 

4 Es gibt auch entsprechende Erhöhung des Schwellenwertes für Darlehen und Garantien, die hier 
nicht weiter behandelt werden. 

1. Jahr:  0.000 EUR

2. Jahr: 100.000 EUR

3. Jahr: 130.000 EUR

4. Jahr:  0.000 EUR

5. Jahr: 100.000 EUR

usw.

300.000 EUR

300.000 EUR

300.000 EUR

Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

11

Beispiele für die Berechnung

Antrag: 21.02.24, Bescheid: 28.04.24, wirksamer Bescheid: 30.04.24

   e  e  ini i     

3 Steuerjahre

 e e  e  ini i    

Berechnung nach K  

  t  i-Berechnung 

Antragsteller (De-minimis-Erklärung)

Berechnung Prüfbehörde (Bescheid)

Pflicht des Antragstellers, den Fördergeber auch nach Antragstellung über

weitere Förderungen zu informieren.

2024 2022

30.4.24 30.4.21

21.2.24 21.2.21

28.4.24 28.4.21
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Erklärung des StMWi: Die prüfende Stelle hat auf jeden Fall den richtigen Zeitraum 

erfasst, wenn sie alle De-minimis-Förderungen (soweit sie abgefragt sind) ab Antrag-

stellung kennt. Sie wird ja nicht blind Förderungen anrechnen, sollten diese dann we-

gen längerer Bearbeitung aus dem Zeitraum herausfallen (Datum entscheidet). Und 

sie sollte (nächste Frage) das ganze Bild haben. 

• Der Antragsteller ist verpflichtet, den Fördergeber auch nach Antragstellung über wei-

tere De-minimis-Förderungen, also nicht allgemein „Förderungen“, zu informieren.  

Erklärung des StMWi: Nur De-minimis-Förderungen (oder – extrem unwahrscheinlich 

– Förderungen für dasselbe Projekt, für das Förderungen beantragt sind, wegen Ku-

mulierung). Dies ergibt sich unmissverständlich aus der De-minimis-Erklärung selbst 

(jedenfalls aus unserem Muster). 

• In „unserem“ Fall (IBB): De-minimis-Bescheinigung bekommen nur die Mitglieder in 

einem ZIM-Innovationsnetzwerk, nicht die Partner von F&E-Projekten!  

• Ab dem 01.01.2026: Pflicht eines zentralen Registers auf nationaler oder Unions-

ebene zur Überwachung.  itgliedstaaten müssen innerhalb von 20 Werktagen nach 

der Gewährung der Beihilfe die Beihilfeinformationen ins Register eintragen. 

Diese Regelung ist für die Beihilfeempfänger eigentlich irrelevant.  

Erklärung des StMWi: Richtig. Das muss später der direkte Fördergeber tun (d.h. 

aber auch Stelle, die, ohne Behörde zu sein, ausnahmsweise für z.B. den Freistaat 

Bayern De-minimis-Bescheinigungen ausstellen), aber das ist aktuell nicht relevant. 

• Zitat: „Bis vss. zum 1. Januar 2029 ist weiterhin erforderlich, eine De-minimis-Erklä-

rung einzufordern und eine De-minimis-Bescheinigung auszustellen. (erst dann drei 

Jahre parallel erfasst).“ 

Das heißt, dass nach dem 1. Januar 2029 keine De-minimis-Erklärung/De-minimis-

Bescheinigung mehr notwendig ist! 

Erklärung des StMWi: Das ist das Ziel. Dann kann die Behörde oder auch andere 

Stellen, die berechtigt wären – so die Theorie – direkt selbst im Register prüfen, ob 

der Empfänger noch De-minimis-Beihilfen bekommen kann. 

• Die IBB muss bei marktunüblicher Begünstigung die Begünstigten, die z.B. ein ermä-

ßigtes Ticket für eine Veranstaltung erhalten, auffordern, eine De-minimis-Erklärung 

mit Angabe des erlassenen Betrags abzugeben. Details der neuen Regelung sind 

uns nicht bekannt. Wenn jemand ganz genau wissen möchte, wie das alles geregelt 

ist, müsste er die EU direkt anfragen. Das tun wir nicht, weil wir dies als einen unver-

hältnismäßigen Aufwand erachten.  

Das fördernde Wirtschaftsministerium wäre aber mit folgenden Eckpunkten auf jeden 

Fall d'accord:  

- Sollte die IBB bei Treffen/Konferenzen/Messen/Ausstellungen insgesamt kei-

nerlei Gebühren/Beiträge/Eintrittsgelder erheben, ist eine De-minimis-Erklä-

rung nicht nötig.  

- Sollte eine Begünstigung gering sein, also z.B. „nur“ 100-200 € betragen, 

brauchen die Begünstigten keine De-Minimis-Erklärung und -Bescheid.  

- Sollte ein Fall auftreten, bei dem wir nicht weiterwissen, werden wir mit dem 

Ministerium Rücksprache halten.“ 

 

Alle Angaben wurden nach mehreren Gesprächen mit den entsprechenden Stellen und 

mit bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt, sind aber ohne Gewähr. Die IBB 

Netzwerk GmbH übernimmt keine Haftung für ungenaue bzw. Falschinformationen. 


